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VOLKERRECHT

Prof. Dr. iur. Rainer J. Schweizer
Ordentlicher Professor fiir 6ffentliches
Recht, einschliesslich Europarecht und
Volkerrecht, Universitiat St.Gallen

Im Zentrum der offentlichen Dis-
kussionen iiber die Anderungen des
Militirgesetzes steht die Frage, ob sich
die Schweiz auch mit bewaffneten
Truppen an internationalen friedens-
erhaltenden und -fordernden Ope-
rationen beteiligen soll. Bekannter-
massen wirkt unser Land seit 1989 mit
Militirbeobachtern, Sanitits- oder Lo-
gistikeinheiten vermehrt bei inter-
nationalen Peacekeeping-Massnahmen
mit, seit 1994 zwingend mit unbe-
waffneten Armeeangehorigen. Damit
leistet die Schweiz einen gewissen
Beitrag zur friedlichen internationalen
sicherheitspolitischen Zusammenarbeit
sowie zur Achtung der Menschen-
rechte, zur Forderung der Demokratie
und zur Linderung von Not in Kri-
sengebieten. Dies sind aussenpoliti-
sche Aufgaben nach den Artikeln 2, 54
und 57 der neuen Bundesverfassung,
die mit der verfassungsrechtlich gebo-
tenen Wahrung der Unabhingigkeit
und der Sicherheit des Landes nicht
nur konform sind, sondern dieser auch
dienen.

Friedenstordernde Operationen wer-
den nach Vélkergewohnheitsrecht von
der UNO angeordnet, konnen aber
seit 1992 aufgrund von Beschliissen der
OSZE in Helsinki auch von dieser
Organisation im  grosseuropidischen
Raum vorgesehen werden. Sie umfas-
sen Beobachtungsaufgaben, die Bil-
dung von Pufferzonen, die Aufrechter-
haltung von Ruhe und Ordnung,
humanitire Hilfen, Uberwachung von
Wahlen, Unterstiitzung beim Aufbau
von Polizei- und Justizorganen, aber
zum Teil auch Massnahmen der
Friedenssicherung wie Entwaffnung,
Schaffung eines sicheren Umfeldes und
Schutz der Zivilbevolkerung. Hier
setzen die Zweifel und die Kritik ein:
kommt der Einsatz immer der rich-
tigen Seite zu, verstrickt sich die
Schweiz da nicht in unlosbare Handel,
kann es nicht Verluste unter unseren
Armeeangehorigen geben?
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Die Militargesetzrevision legt die Voraussetzungen fir
den Friedensférderungsdienst besser fest als bis anhin

Volkerrecht, Neutralitat und
Sicherheitskooperation

Unparteilicher Einsatz

Ich denke, dass die Militirgesetzrevi-
sion die Voraussetzungen eines Frie-
densforderungsdienstes klart und besser
festlegt als bis anhin. Nur aufgrund
eines Mandates der UNO oder der
OSZE soll sich die Schweiz engagie-
ren, und dies nur mit Personen und
Truppen, die freiwillig mitwirken und
besonders ausgebildet wurden. Der
Einsatz muss unparteilich und ohne
Gewalt erfolgen. Die Bewaffnung, die
von Fall zu Fall zu bestimmen ist, dient
primir dem Selbstschutz und dariiber-
hinaus den polizeilichen Aufgaben.
Jeder Einsatz von einem gewissen Um-
fang muss durch die Bundesversamm-
lung genehmigt werden.

Lassen die humanitiren Ziele der
Schweiz und die internationalen Men-
schenrechtsgarantien den Waffeneinsatz
tiberhaupt zu? Unbewaftnete Personen
in fremde Krisengebiete zu schicken,
kann m. E. geradezu unverantwortlich
sein. Solange ein Waffeneinsatz nicht
die Totung beabsichtigt, sondern der
Verteidigung von Menschen gegen un-
mittelbar  drohende Gewaltanwen-
dung, somit der Notwehr dient, ist sie
auch mit dem menschenrechtlichen
To6tungsverbot vereinbar.

Und wie steht es mit der verfas-
sungsrechtlichen Neutralititsverpflich-
tung, welche die Schweiz schon 1815
auch volkerrechtlich bekraftigt hatte?
Nach geltendem Volkerrecht sind
friedenserhaltende Massnahmen der
UNO und der OSZE mit dem Neut-
ralititsrecht vereinbar, ja sogar milita-
rische Zwangsmassnahmen, welche der
UN-Sicherheitsrat gegeniiber Frie-
densstorern zur Erzwingung von Frie-
den anordnet. Die Schweiz kann selbst-
verstindlich die Neutralititsfrage — als
ein Instrument und eine Leitlinie ihrer
Aussenpolitik — jeweils selbststindig
beurteilen, denn sie ist zu keiner Mit-
wirkung rechtlich verpflichtet, selbst
nicht spiter einmal als UNO-Mitglied-

staat. (Anders wire m. E. die Rechtslage
als EU-Mitgliedstaat im Rahmen der
EU-Sicherheitspolitik). Gerade die
jungsten Balkankriege haben uns deut-
lich gemacht, dass die Neutralitit be-
ziiglich Zwangsmassnahmen bei den
schweren ethnisch bestimmten Kon-
flikten einen Sinn haben kann, etwa
wenn beide Seiten Gewaltverstosse be-
gehen oder wenn die Zwangsmass-
nahme eher dem Aggressor niitzt. Eine
Beteiligung an  friedensfordernden
Massnahmen ist aber fiir die Schweiz
weiterhin von vitalem politischem In-
teresse.

Verstarkte Zusammenarbeit
mit dem Parlament

Eine Nachbemerkung: Mit der Mi-
litirgesetzrevision soll der Bundesrat
die Befugnis erhalten, internationale
Vereinbarungen tiber die Ausbildungs-
kooperation abzuschliessen, wie er sie
seit 1996 im Rahmen der Partnership
for Peace (PfP) mit der NATO pflegt.
Die NATO ist die einzige wichtige
Militarmacht der Welt, die heute aus-
serhalb der Allianz einen weiten Kreis
von europdischen Staaten um sich
schart, welche je unterschiedlich PfP
pflegen. Angesichts der finanziellen,
organisatorischen, strategischen und
politischen Interessen beziiglich dieser
Zusammenarbeit hitte eigentlich der
Bundesrat das Parlament schon seit
einiger Zeit detaillierter informieren
und stirker in den Aufbau dieser
Zusammenarbeit einbeziehen kénnen.
Die jetzt vorgesehene Delegation der
Vertragsschlusskompetenz sichert ihn
verfassungsrechtlich ab, entbindet aber
auch zukiinftig nicht von der offent-
lichen, politischen Diskussion. i




	Völkerrecht, Neutralität und Sicherheitskooperation

